
BauVorlV: § 7 Auszug aus dem Katasterwerk, Lageplan

§ 7  Auszug aus dem Katasterwerk, Lageplan 
 
(1) 1Der Auszug aus dem Katasterwerk (Ausschnitt aus der Flurkarte) muss das Baugrundstück und die 
benachbarten Grundstücke im Umkreis von mindestens 50 m darstellen. 2Das Baugrundstück ist zu 
kennzeichnen. 3Der Auszug ist mit dem Namen des Bauherrn, der Bezeichnung des Bauvorhabens und 
dem Datum des dazugehörigen Bauantrags oder der Unterlagen nach Art. 58 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 
BayBO zu beschriften.

(2) 1Der Lageplan ist auf der Grundlage des Auszugs aus dem Katasterwerk zu erstellen. 2Dabei ist ein 
Maßstab nicht kleiner als 1 : 1000 zu verwenden. 3Ein größerer Maßstab ist zu wählen, wenn es für die 
Beurteilung des Bauvorhabens erforderlich ist. 4Der Auszug muss jeweils von der katasterführenden 
Behörde (Art. 12 Abs. 4 des Vermessungs- und Katastergesetzes – VermKatG) beglaubigt oder durch ein 
automatisiertes Abrufverfahren gemäß Art. 11 Abs. 2 VermKatG zum Zweck der Bauvorlage abgerufen 
worden sein.

(3) Der Lageplan muss, soweit dies zur Beurteilung des Bauvorhabens erforderlich ist, enthalten:

1.  den Maßstab und die Nordrichtung,
 
2.  die katastermäßigen Flächen, Flurstücksnummern und die Flurstücksgrenzen des Baugrundstücks und 
der benachbarten Grundstücke,

 
3.  die im Grundbuch geführte Bezeichnung des Baugrundstücks und der benachbarten Grundstücke mit 
den jeweiligen Eigentümerangaben,

 
4.  die vorhandenen baulichen Anlagen auf dem Baugrundstück und den benachbarten Grundstücken mit 
Angabe ihrer Nutzung, First- und Außenwandhöhe, Dachform und der Art der Außenwände und der 
Bedachung,

 
5.  Baudenkmäler einschließlich Ensembles sowie geschützte Teile von Natur und Landschaft auf dem 
Baugrundstück und auf den Nachbargrundstücken,

 
6.  Leitungen, die der öffentlichen Versorgung mit Wasser, Gas, Elektrizität, Wärme, der öffentlichen 
Abwasserentsorgung oder der Telekommunikation und Rohrleitungen, die dem Ferntransport von Stoffen 
dienen, sowie deren Abstände zu der geplanten baulichen Anlage,

 
7.  die angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen mit Angabe der Breite, der Straßenklasse und der 
Höhenlage mit Bezug auf das Höhenbezugssystem,

 
8.  Hydranten und andere Wasserentnahmestellen für die Feuerwehr,

 
9.  die Festsetzungen eines Bebauungsplans für das Baugrundstück über die überbaubaren und die nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen,

 
10.  die geplante bauliche Anlage unter Angabe der Außenmaße, der Dachform und der Höhenlage des 
Erdgeschossfußbodens zur Straße,

 
11.  die Höhenlage der Eckpunkte des Baugrundstücks und der Eckpunkte der geplanten baulichen 
Anlage mit Bezug auf das Höhenbezugssystem,

 
12.  die Aufteilung der nicht überbauten Flächen unter Angabe der Lage und Breite der Zu- und Abfahrten, 
der Anzahl, Lage und Größe der Kinderspielplätze, der Stellplätze und der Flächen für die Feuerwehr,

 



13.  die Abstände der geplanten baulichen Anlage zu anderen baulichen Anlagen auf dem Baugrundstück 
und auf den benachbarten Grundstücken, zu den Nachbargrenzen sowie die Abstandsflächen der 
geplanten baulichen Anlagen und der bestehenden Anlagen auf dem Baugrundstück und den 
Nachbargrundstücken,

 
14.  die Abstände der geplanten baulichen Anlage zu oberirdischen Gewässern,

 
15.  geschützten Baumbestand.

 
(4) Der Inhalt des Lageplans nach Abs. 3 ist auf besonderen Blättern in geeignetem Maßstab darzustellen, 
wenn der Lageplan sonst unübersichtlich würde.

(5) 1Im Lageplan sind die Zeichen oder Farben der Anlage 1 zu verwenden; im Übrigen ist die 
Planzeichenverordnung 1990 entsprechend anzuwenden. 2Sonstige Darstellungen sind zu erläutern.


